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Die Niederösterreichische Bau-
ordnung unterscheidet weiter-
hin vier Kategorien von Bauvor-
haben:
	� 	bewilligungspflichtige Vor-

haben, 
	� 	bewilligungspflichtige Vor-

haben im vereinfachten Ver-
fahren, 
	� 	meldepflichtige Vorhaben 

sowie 
	� 	bewilligungs- und meldefreie 

Vorhaben.

Wichtig für die Praxis
Die Aufzählungen zu den ein-
zelnen Kategorien in den Para-
grafen 14 bis 17 sind taxativ. 
Was dort nicht ausdrücklich ge-
nannt ist, gilt grundsätzlich als 
frei und fällt nicht unter die NÖ 
Bauordnung. 
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Die neue Niederösterrei-
chische Bauordnung bringt 
für landwirtschaftliche 
Betriebe ab März 2026 
zahlreiche Erleichterungen. 
Die Details zu den Neue-
rungen erfahren Sie im 
Beitrag.
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B ew i l l ig u ng s p fl i cht ig 
bleiben weiterhin vor al-
lem
	� 	Neu- und Zubauten von Ge-

bäuden, 
	� 	bauliche Anlagen wie Silos 

oder Düngestätten, 
	� 	Änderungen an Bauwerken 

mit Eingriffen in tragende 
Bauteile. 

Für Stallbauten, Wirtschaftsge-
bäude oder größere Hallen bleibt 
daher auch künftig ein reguläres 
Baubewilligungsverfahren erfor-
derlich. Eine zentrale Änderung 
ist die Abschaffung des bisheri-
gen Anzeigeverfahrens. 

Vereinfachte Bewilli-
gung mit Bescheid
Das ehemalige Anzeigeverfah-
ren wird durch ein vereinfachtes 
Bewilligungsverfahren mit Be-
scheid ersetzt. Das bisherige Sys-
tem führte oft zu Unsicherhei-
ten, etwa bei unvollständigen 
Unterlagen oder ausbleibenden 
Reaktionen der Behörde. Künf-
tig sorgt ein formeller Bescheid 
für mehr Klarheit und Rechtssi-
cherheit.

Zugleich wurden die An-
forderungen reduziert
	� 	vereinfachte Einreichunter-

lagen, 
	� 	häufig kein verpflichtender 

Planverfasser, 
	� 	keine verpflichtende Bestel-

lung eines Bauführers, 
	� 	Nachbarn haben grundsätz-

lich keine Parteistellung. 

Vor allem kleinere oder tech-
nisch einfache Vorhaben wer-
den dadurch deutlich unkom-
plizierter.

Für die Landwirtschaft be-
sonders relevant sind fol-
gende Vorhaben im verein-
fachten Verfahren
	� Hoftankstellen: Anlagen zur 

Lagerung brennbarer Flüssig-
keiten über 1.000 Liter blei-
ben bewilligungspflichtig. 
Die Projektunterlagen wer-
den vereinfacht. 
	� Mobile Tierunterstände 

und Geflügelställe: Tem-
poräre, nicht ortsfeste Tier-
unterstände bis 50 Quadrat-
meter sowie mobile Geflügel-
ställe sind nun ausdrücklich 
erfasst. Damit reagiert der 
Gesetzgeber auf die zuneh-
mende Bedeutung mobiler 
Haltungssysteme.

Ziel der Reformen
Ziel der Reformen – beschlos-
sen durch das NÖ Deregulie-
rungsgesetz 2025 und das NÖ 
Sanierungsvereinfachungsge-
setz 2026 – ist der Abbau von 
Bürokratie, mehr Rechtssicher-
heit und schnellere Verfahren. 
Laufende Verfahren werden 
noch nach der alten Rechtslage 
abgewickelt. Vorhaben, die vor 
dem 1. März 2026 ordnungs-
gemäß angezeigt wurden, 
bleiben weiterhin bewilligt.

Vereinfachte Verfahren gelten für mobile Geflügelställe.
Foto: Thomas Pristner/LK NÖ
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	� Photovoltaikanlagen im 
Grünland: PV-Anlagen mit 
mehr als 100 Kilowatt Eng-
passleistung im Grünland 
unterliegen dem vereinfach-
ten Verfahren, sofern sie 
nicht auf Gebäuden errichtet 
werden. Entscheidend ist die 
Übereinstimmung mit dem 
Flächenwidmungsplan.
	� Änderungen bestehender 

Gebäude: Änderungen, die 
Brandschutz, Belichtung 
oder Belüftung betreffen, 
können ebenfalls vereinfacht 
abgewickelt werden.

Auch die Nachbarrechte wurden 
eingeschränkt. Nachbarn haben 
bei Vorhaben im vereinfachten 
Verfahren keine Parteistellung 
mehr. Ausnahmen bestehen nur 
dann, wenn subjektiv-öffent-
liche Rechte wie Brandschutz, 
Belichtung oder Emissionen 

betroffen sein könnten. Ziel ist 
eine Beschleunigung der Verfah-
ren ohne völligen Wegfall des 
Interessenausgleichs.

Bewilligungs- und 
meldefreie Vorhaben
Besonders praxisrelevant ist 
die Ausweitung bewilligungs- 
und meldefreier Vorhaben. 
Eine wesentliche Erleichterung 
betrifft begehbare Folientun-
nel sowie Schutz- und Stütz-
vorrichtungen für Pflanzen im 
Grünland.

Dazu zählen etwa
	� 	Folientunnel, 
	� 	Vogel- und Hagelnetze, 
	� 	Rankhilfen im Weinbau, 
	� 	Stellagenkulturen für Erd-

beeren. 
Diese Anlagen sind künftig be-
willigungs- und meldefrei, so-

fern sie der Land- und Forstwirt-
schaft oder Gärtnerei dienen. 
Die Regelung gilt ausschließlich 
für pflanzenbauliche Nutzung, 
nicht für Tierhaltung oder pri-
vate Hobbyzwecke. Vor allem im 
Obst-, Gemüse- und Weinbau 
bringt dies deutliche Vereinfa-
chungen.

Weitere Erleichterungen
	� 	Heizkessel bis 50 Kilowatt 

sind nur mehr meldepflich-
tig, 
	� 	Änderungen des Brennstoffs 

müssen lediglich gemeldet 
werden, 
	� 	Fassadensanierungen außer-

halb von Schutzzonen sind 
meldepflichtig, 
	� 	bestimmte Gartenhütten 

und Gewächshäuser bleiben 
bewilligungsfrei, 
	� 	das Lagern von Brennholz 

sowie land- und forstwirt-

Änderungen in bestehenden Gebäuden, die den Brandschutz, die Belich-
tung oder die Belüftung betreffen, können ebenfalls vereinfacht abgewickelt 
werden.� Foto: Josef Rechberger/LK NÖ

schaftlichen Produkten im 
Grünland wird erleichtert. 

Die Reform bringt spürbare Ver-
einfachungen für die Landwirt-
schaft. Die Abschaffung des An-
zeigeverfahrens, mehr bewilli-
gungsfreie Vorhaben und klare 
Regelungen zu Folientunneln, 
mobilen Tierunterständen oder 
technischen Anlagen sorgen für 
mehr Praxisnähe und Rechtssi-
cherheit.
Gleichzeitig bleibt bei größeren 
Projekten – insbesondere Stall-
bauten oder Vorhaben im Grün-
land – weiterhin eine sorgfälti-
ge Planung und Abstimmung 
mit Behörden und Fachberatern 
notwendig. Die Novelle zeigt 
deutlich den politischen Willen, 
landwirtschaftliche Betriebe zu 
entlasten und Investitionen in 
moderne Betriebsstrukturen zu 
erleichtern.

Neu aufgelegt: 
Broschüre „Einstellpferdehaltung“
Die Broschüre „Einstellpferdehaltung: Gewerberechtliche 
Aspekte & weitere wesentliche rechtliche Rahmenbe-
dingungen“ wurde neu aufgelegt. Diese Broschüre soll 
Einstellpferdehalter:innen einen wesentlichen Überblick 
über die rechtlichen Rahmenbedingungen geben. Für weitergehende 
Auskünfte und Detailfragen stehen die Expert:innen der Landwirt-
schaftskammer gerne zur Verfügung.

Die Broschüre steht unter noe.lko.at unter dem Reiter 
„Broschüren & Infomaterial“ zum Download zur Ver-
fügung, ebenso wie nach dem Scannen des nebenste-
henden QR-Codes.

Gewerberechtliche Aspekte & weitere  
wesentliche rechtliche Rahmenbedingungen

Einstellpferdehaltung
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Langjährige Forderung der 
Landwirtschaftskammer wurde umgesetzt
Die Aufstellung und der Austausch von Maschinen oder Geräten in Ver-
bindung mit landwirtschaftlichen Bauwerken gelten nun ausdrücklich als 
bewilligungs- und meldefrei. In der Praxis hatte gerade dieser Bereich 
oft zu erheblichem Verwaltungsaufwand geführt. Künftig entfällt dafür 
die Bewilligungspflicht.

Das betrifft etwa Entmistungsanlagen, Melk- und Fütterungstechnik 
oder Automatisierungseinrichtungen in Stall- und Wirtschaftsgebäuden. 
Für Betriebe bedeutet das mehr Flexibilität bei der Modernisierung und 
technischen Weiterentwicklung.

Begehbare Folientunnel sowie Schutz- und Stützvorrichtungen für 
Pflanzen im Grünland sind künftig bewilligungs- und meldefrei, so-
fern sie der Land- und Forstwirtschaft oder Gärtnerei dienen.
Foto: Georg Pomassl


